Menschenwürde Art. 7 BV 
Schutzbereich

Die Menschenwürde ist der Kern, den jede Person an Respekt und Schutz im Staat voraussetzen kann. Sie hat die Bedeutung eines Leitsatzes für jede staatliche Tätigkeit, bildet als innerster Kern zugleich die Grundlage der Freiheitsrechte und dient daher zu deren Auslegung und Konkretisierung. Diese Bestimmung hat also 3 Funktionen: sie gilt als oberstes Konstitutionsprinzip, als Auffanggrundrecht und als Richtlinie für die Auslegung von Grundrechten. 
Der Mensch soll nicht nur Objekt sein, sondern als Subjekt anerkannt werden; die elementare Stellung des Menschen muss in Rechtsetzung und –anwendung beachtet werden. Die Menschenwürde ist auf die individuelle Einzig- und Andersartigkeit eines jeden Menschen ausgerichtet.
Persönliche Freiheit Art. 10 BV

Die Persönliche Freiheit schützt das Recht auf Leben, die körperliche und psychische Unversehrtheit, die Bewegungsfreiheit und alle elementaren Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung.
Recht auf Leben (Art. 10 Abs. 1 BV)
Schutzbereich
Das Recht auf Leben schützt die Gesamtheit der körperlichen und geistigen Funktionen, welche für den Menschen von lebensnotwendiger Bedeutung sind. Das Grundrecht verbietet dem Staat, den Tod eines Menschen gegen dessen Willen gezielt oder in absehbarer Weise herbeizuführen. Der Tod eines Menschen darf nie das primäre Ziel einer staatlichen Handlung sein. Insofern ist jeder absichtliche Eingriff in das Recht auf Leben eine Verletzung des Kerngehalts dieses Grundrechts; eine Abwägung findet nicht statt.

Dagegen kann es zulässig sein, zum Schutz des Lebens eines Menschen, der von einem Dritten mit dem Tod bedroht wird, das Risiko einzugehen, den Dritten zu töten. Dieses Risiko darf umso grösser sein, je unmittelbarer die Todesgefahr des Bedrohten ist (finaler Todesschuss).
Das Recht auf Leben beinhaltet auch einen Anspruch auf Schutzmassnahmen des Staates, wenn die Existenz eines Menschen akut bedroht ist.

Kerngehalt
Jeder absichtliche Eingriff in das Recht auf Leben ist eine Verletzung des Kerngehalts dieses Grundrechts; eine Abwägung findet nicht statt.
Körperliche Unversehrtheit (Art. 10 Abs. 2 BV)
Schutzbereich

Das Grundrecht schützt vor jeglichem Eingriff in die körperliche Integrität, sei er schmerzhaft oder schmerzlos, ernsthaft oder harmlos, gesundheitsgefährend oder gar heilend.
Kerngehalt

Absolut verboten ist die Folter (absichtliches Zufügen besonders schweren und grausamen Leides), die Körperstrafe und jede unmenschliche oder erniedrigenden Behandlung. Eine Behandlung ist erniedrigend, wenn sie beim Opfer Angst, Ohnmacht und das Gefühl der Minderwertigkeit erzeugt. Eine Behandlung ist unmenschlich, wenn sie dem Opfer absichtlich heftige körperliche oder psychische Schmerzen zufügt.

Da der Staat auch indirekt nicht eine solche Behandlung bewirken darf, die Auslieferung einer Person in ein Land, wo die Gefahr von Folter oder einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung droht, ebenfalls verboten.
Geistige Unversehrtheit (Art. 10 Abs. 2 BV)
Schutzbereich

Die geistige Unversehrtheit garantiert jeder Person, die Freiheit, eine bestimmte Situation nach eigener Einschätzung zu beurteilen und aufgrund dieser Einschätzung zu handeln. Sie kann verletzt werden durch staatliche Massnahmen, welche die Willensfreiheit eines Menschen beschränken.
Kerngehalt
Zum Kerngehalt zählt das Verbot der Verwendung von Lügendetektoren, Narkoanalysen, Wahrheitsseren usw. als Methoden der Wahrheitsfindung im Prozess. BGE: In jedem Fall unzulässig sind Massnahmen, welche „die Vernichtung der Persönlichkeit des Häftlings mit sich bringen oder geeignet sind, schwere psychische Störungen bei ihm hervorzurufen.“
Körperliche Bewegungsfreiheit (Art. 10 Abs. 2 BV)
Schutzbereich

Die Bewegungsfreiheit schützt den Einzelnen generell davor, von staatlichen Organen ohne triftige Gründe angehalten und am Fortgehen gehindert zu werden.

Eingriff

Bei der Beurteilung, ob eine Festnahme einen schweren Eingriff in das Grundrecht auf Persönlichkeitsschutz darstellt, ist ein wesentliches Kriterium die Dauer der Verhaftung. Das BGE erachtet einen Freiheitsentzug von 19 Stunden in jedem Fall als schweren Eingriff in den Persönlichkeitsschutz des Betroffenen. Ein schwerer Eingriff liegt auch dann vor, wenn die Verhaftung von kürzerer Dauer ist (rund sechs Stunden), die Art und Weise der Verhaftung aber den Einzelnen besonders intensiv trifft. Liegen keine solchen besonderen Umstände vor, erachtet das BGE eine Haftdauer von vier bis sechs Stunden als leichten Eingriff.
Eine Freiheitsstrafe stellt in jedem Fall einen schweren Eingriff in die Bewegungsfreiheit des Betroffenen dar und darf daher nur aufgrund einer Grundlage in einem formellen Gesetz erfolgen.
Kerngehalt

Zum Kerngehalt der Bewegungsfreiheit gehört, dass Beschränkungen etwa durch Festnahme, Inhaftierung, Verwahrung u.ä. nur aufgrund verfahrensrechtlicher Sicherungen, insbesondere der gerichtlichen Überprüfung, erfolgen dürfen. 
Ein Festgenommener hat auf jedem Fall Anspruch darauf, über die Gründe seiner Festnahme informiert zu werden, innert kurzer Frist mit einem Anwalt oder seiner Familie Kontakt aufzunehmen, oder von einer unabhängigen Behörde seine Festnahme überprüfen zu lassen, die seine Entlassung anordnen kann. Eine Festnahme darf unter keinen Umständen auf unbestimmte Zeit erfolgen, ohne erneute Möglichkeit der Überprüfung.

Eine Inhaftierung darf in keinem Fall dazu führen, dass sie in ihrer Wirkung einer Vernichtung der Persönlichkeit des Betroffenen gleichkäme oder ihm schwere psychische Schäden zufügte.
Persönliche Freiheit im engeren Sinne
Sachverhalt

Geschützt sind die elementaren Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung. Der Einzelne hat der Anspruch, die wesentlichen Aspekte seines Lebens selber zu gestalten und dabei nach seiner Wahl persönliche Beziehungen zu knüpfen. 

Allerdings bedeutet persönliche Freiheit keine allgemeine Handlungsfreiheit. Viele Handlungen sind keine elementaren Erscheinungsformen der Persönlichkeitsentfaltung.
Grundlegende Aspekte der Persönlichkeitsentfaltung sind zum Beispiel: Wunsch nach Kindern, Wille keine Kinder zu haben, Bestimmung über den eigenen Körper nach dem Tod, Entscheidung über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens (fällt auch unter Privatleben; aktive Sterbehilfe ist im Widerspruch zum Tötungstabu)
Kerngehalt

Es ist in keinem Fall zulässig, eine Person gegen ihren Willen zu einer sexuellen Handlung zu zwingen. 

Gegen den Willen einer Frau darf unter keinen Umständen eine Abtreibung angeordnet oder durchgeführt werden. Analoges gilt für Zwangsterilisierung oder Zwangskastration.

Absolut unzulässig ist es ebenfalls, einem lebenden Menschen lebenswichtige Körperteile zu entnehmen.
Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV)

Privatleben (Art. 13 Abs. 1)

Der Anspruch auf Achtung des Privatlebens garantiert einen persönlichen Bereich, in dem der Staat den Einzelnen in Ruhe lassen muss. Der Einzelne hat einen Anspruch, diesen Bereich selbst zu gestalten und dabei insbesondere auch Beziehungen zu anderen einzugehen und zu entfalten. Geschützt ist nicht nur der private (oder gar intime) Bereich, sondern auch Handlungen, die sich in der Öffentlichkeit zutragen (ähnlich zu Art. 10 II).

Der Respekt vor dem Privatleben umfasst auch den Schutz der Ehre und des guten Rufes. Der Staat darf den Einzelnen durch die Publikation persönlicher Daten nicht stigmatisieren oder gar der Lächerlichkeit preisgeben.
Wohnung (Art. 13 Abs. 1)

Schutzbereich

Die Garantie der Unverletzlichkeit der Wohnung bezweckt die Sicherung eines räumlichen Bereichs des Menschen, in dem er sein Privatleben unbehelligt gestalten kann und der deshalb dem unerbetenen Zutritt oder Eindringen Fremder grundsätzlich entzogen sein muss. 

Der Schutzbereich erfasst aber nicht nur die Wohnung im engeren Sinn. Das schützenswerte Bedürfnis nach Integrität einer räumlichen Umgebung zur ungestörten Entfaltung des Privatlebens erstreckt sich auch auf Neben- und Aussenräume wie Balkon, Veranda, Mansarde, Laube, Hof und umgrenzte Gärten, aber auch nur vorübergehend bewohnte Räume wie Hotelzimmer, Zelte, Campingwagen oder Wohnboote.
Privaträume, auch wenn in ihren ein Beruf oder eine Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, fallen unter den Begriff der Wohnung im Sinne von Art. 13 Abs. 1. Eigentliche Geschäftsräume und andere Lokalitäten, die grundsätzlich allein der Berufsausübung dienen, oder auch Produktionsstätten sind zwar grundrechtlich geschützt, aber nicht immer mit der gleichen Intensität wie Privaträume. Geschäftsräume fallen aber auch unter das Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit.

Brief/Post/Fernmelde-Geheimnis

Schutzbereich

Geschützt ist die Privat- und Geheimsphäre aller Personen, die irgendein Kommunikationsmittel benützen.
Datenschutz (Art. 13 Abs. 2) 
Informationelle Selbstbestimmung

Schutzbereich

Der grundrechtliche Schutz betrifft jedes staatliche Erheben, Sammeln, Verarbeiten, Aufbewahren oder Weitergeben von Angaben, die einen Bezug zur Privatsphäre einer Person haben. Der Einzelne soll grundsätzlich selbst bestimmen dürfen, wem und wann er persönliche Lebenssachverhalte, Gedanken, Empfindungen oder Emotionen offenbart.

Jede Person hat ausserdem einen Anspruch auf Einsicht in amtliche Daten, die sie persönlich betreffen.
Familie, Ehe, Kinder (Art. 13, 14, 11 BV)
Schutz des Familienlebens (Art. 13 Abs. 1)

Schutzbereich

Der grundrechtliche Anspruch auf Achtung des Familienlebens gewährleistet dem Einzelnen, in einer Familie zusammenzuleben und nicht voneinander getrennt zu werden.

Der Staat darf der rechtlichen Anerkennung der familiären Beziehungen keine Hindernisse in den Weg stellen.

Das Recht auf Achtung des Familienlebens gewährleistet der ausländischen Person dann einen Anspruch auf Anwesenheit, wenn es ihren Familienmitgliedern in der Schweiz nicht zumutbar ist, ihr ins Ausland zu folgen.

( der Anspruch auf Achtung des Familienlebens, auf das Recht der Familiengründung und Eheschliessung steht homosexuellen Paaren nicht zu. Sie können sich aber auf Achtung des Privatlebens berufen.

Recht auf Familiengründung (Art. 14)

Schutzbereich

Art. 14 BV gewährleistet, eine Familie zu gründen oder eben auch nicht zu gründen. Das bedeutet, dass ein Ehepaar ein Recht darauf hat, Kinder zu haben oder Kinder zu adoptieren. Des weiteren muss jede Massnahme der Familienplanung auf der freien Willensentscheidung der Ehepartner beruhen; staatliche erzwungene Schwangerschaftsverhütung, Sterilisation oder Abtreibung sind nicht zulässig.
Recht auf Eheschliessung (Art. 14)

Schutzbereich

Art. 14 BV garantiert das Recht zur Eheschliessung, d.h. die Freiheit, dass ein mündiger Erwachsener selber entscheiden kann, ob bzw. wen er heiraten möchte. Auch eine Zwangsverheiratung Minderjähriger ist ausgeschlossen.

Nach heutiger Auffassung schützt die Ehefreiheit eine ganz bestimmte, in der Rechtsordnung konkretisierte Form menschlichen Zusammenlebens von Mann und Frau. Nicht unter die Verfassensgarantie fallen gleichgeschlechtliche Formen des Zusammenlebens. Bestimmte Eingriffe in gleichgeschlechtliche Beziehungen können aber sowohl das Grundrecht des Persönlichkeitsschutzes wie auch der Achtung des Privatlebens verletzen. Das Konkubinat ist ebenfalls nicht der Ehefreiheit, sondern dem Schutzbereich des Persönlichkeitsschutzes, dem Schutz des Privat- oder Familienlebens zuzuordnen.

Grundsätzlich steht das Recht, eine Ehe zu schliessen auch Gefangenen zu. Ein generelles Verbot für Strafgefangene, eine Ehe einzugehen, ist unzulässig, wenn auch das Ehe- oder Familienleben im Gefängnis erheblichen Einschränkungen ausgesetzt werden darf. Jedenfalls bleibt auch hier die Garantie des Familien- und Ehelebens massgeblich; der Kontakt zwischen Ehegatten durch Korrespondenz oder Besuch muss angemessen sichergestellt werden.
Kinder und Jugendliche (Art. 11)

Sprachenfreiheit (Art. 18 BV)
Schutzbereich

Die Sprachenfreiheit gewährleistet das Recht, sich in der Sprache seiner Wahl auszudrücken, unbesehen davon, ob es sich dabei um die eigene Muttersprache oder eine Fremdsprache, um eine natürlich gewachsene oder um eine so genannte „Kunstsprache“ (z.B. Gehörlosensprache) handelt.

Die Sprachenfreiheit gilt für alle Menschen ungeachtet ihrer Nationalität. Das Grundrecht steht aber auch juristischen Personen zu.
Kerngehalt

Zum Kerngehalt der Sprachenfreiheit gehört der private Gebrauch irgendeiner Sprache, so z.B. das Erlernen einer Sprache im Familienkreis.

Territorialitätsprinzip
Das Territorialitätsprinzip dient einerseits der territorialen Sicherung der Landessprachen, anderseits kann es sich auch als Beschränkung der Entfaltung des Sprachenreichtums auswirken.
Das Territorialitätsprinzip erlaubt den Kantonen, Massnahmen zur Erhaltung von Homogenität und Ausdehnung der bestehenden Sprachgebiete zu treffen, insbesondere durch Festlegung von Amts- und Unterrichtssprachen (Art. 70 Abs. 2).
Die Respektierung von Sprachgrenzen soll der Einhaltung des Sprachfriedens dienen und zugleich minoritäre Sprachen vor existenzgefährdender Durchmischung schützen.  Das Territorialitätsprinzip verbietet es den Kantonen insbesondere, „Gruppen, die eine Landessprache sprechen, aber im Kanton eine Minderheit darstellen, zu unterdrücken und in ihrem Fortbestand zu gefährden.

Beschränkungen der Sprachenfreiheit, z.B. im Interesse des Schutzes eines Sprachgebietes, müssen wie bei anderen Grundrechten die Kriterien des öffentlichen Interesses, der gesetzlichen Grundlagen und der Verhältnismässigkeit erfüllen. Der Verweis auf das Territorialitätsprinzip kann diese Abwägung nicht ersetzen.
Religionsfreiheit (Art. 15 BV)

Persönlicher Schutzbereich

Die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Sie schützt alle natürlichen Personen; juristische Personen können sich nur insoweit darauf berufen, als sie selber religiöse Zwecke verfolgen.

Kerngehalt

Als ein Eingriff in den Kernbereich ist jede Form des Zwangs zu einem bestimmten Bekenntnis, zur Äusserung einer Glaubenszugehörigkeit oder zur Teilnahme an Kultushandlungen unzulässig.

Absolut geschützt ist auch das Recht, seine Religion oder Weltanschauung frei ändern oder wechseln zu dürfen. So darf der Austritt aus einer Landeskirche oder aus anderen Religionsgemeinschaften nicht durch staatliche, schikanöse Vorschriften unnötig erschwert oder verzögert werden.
Glaubenfreiheit = Religionsfreiheit
Schutzbereich

Als Glaube ist grundrechtlich jede Beziehung des Menschen zu letztverbindlichen Gehalten geschützt; dazu zählen grundsätzlich alle Arten von Vorstellungen über die Beziehung des Menschen zum Göttlichen beziehungsweise zum Transzendenten. Aber auch Atheisten und Personen, die sich nicht auf einen Glauben oder die Ablehnung eines Glaubens festlegen lassen, stehen im Schutz des Grundrechts; sie dürfen keinem Zwang zu einem positiven Glaubensbekenntnis ausgesetzt oder zur Absage an ein solches gezwungen werden. Geschützt sind alle Glaubensformen.

Weltanschauungsfreiheit

Schutzbereich

Unter Religionsfreiheit wird auch die Freiheit der Weltanschauung verstanden. Die Weltanschauung ist durch eine nicht zu hinterfragende Überzeugung betreffend der existenziellen Aufgabe des Menschen auf dieser Welt gekennzeichnet; eine Haltung, die zwar auch als absolut erlebt werden kann, aber nicht mit überirdischen Kräften in Verbindung steht wie bei der Religion (Pazifismus).
Gewissensfreiheit

Schutzbereich

Unter Gewissen ist jene innere kritische Instanz zu verstehen, die dem Leben und Handeln des Einzelnen ethische oder moralische Massstäbe setzt.

Im Gegensatz zur Meinung, die sich als Argument der Auseinandersetzung stellt, zeichnet sich die Gewissensentscheidung durch ihre Letztverbindlichkeit und Unbedingtheit aus, durch ihre Funktion, dem jeweiligen menschlichen Dasein Individualität und Sinn zu geben.

Kultusfreiheit

Schutzbereich

Zur Religionsfreiheit gehört auch die Kultusfreiheit. Sie schützt kollektive religiöse Handlungen wie Gottesdienste, Prozessionen usw., aber auch individuell ausgeübte Kultushandlungen. Ein Kultus zeichnet sich in der Regel durch eine in ritueller Form geäusserter Glaubensüberzeugung aus. Sowohl einzelne als auch Religionsgemeinschaften können sich darauf berufen.
Betätigung der Glaubens-, Gewissens- und Kultusfreiheit

Schutzbereich

Die Freiheit eine bestimmte Glaubensrichtung oder Weltanschauung zu praktizieren ist geschützt. Unter die Freiheit, den religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen gemäss zu leben, fallen z.B. auch Bekleidungs- und Essensvorschriften und andere Verhaltensregeln, die Ausdruck dieser Überzeugung sind.

Als geschützte Glaubensbetätigung gilt weiter die Verbreitung der eigenen Glaubensansichten, die Werbung neuer Anhänger und die Kritik an anderen Glaubensauffassungen.
Kommunikationsgrundrechte

Kerngehalt

Präventive inhaltliche Zensur von Äusserungen ist generell verboten. Darin liegt zugleich der unantastbare Kerngehalt aller Kommunikationsgrundrechte.
Meinungsfreiheit (Art 16. Abs. 2)
Schutzbereich

Die Meinungsfreiheit umfasst das Recht, eine Meinung ungehindert zu äussern und zu verbreiten. Das BGE bezeichnet als Meinung „Ergebnisse von Denkvorgängen sowie rational fassbar und mittelbar gemachter Überzeugungen…“, aber auch rein informative Mitteilungen. Nach den UNO-Pakts II verdienen aber auch unreflektierte, eher emotional geprägte Äusserungen im Alltagsleben durchaus Schutz.
Die Meinungsfreiheit schützt auch andere als verbale, z.B. symbolische Meinungsäusserungen; das Ausdrucksmittel ist egal.

Die Meinungsfreiheit ist ein Auffanggrundrecht: Sie kommt immer nur dann zum Tragen, wenn sich die Meinungsäusserung nicht einem spezifischeren Grundrecht zuordnen lässt. Lässt sich eine Meinungsäusserung wegen ihrer Form oder wegen ihres Inhalts spezifischer zuordnen, ist nur das spezifischere Grundrecht tangiert, nicht dagegen die Meinungsfreiheit.
Kerngehalt

Niemand darf gezwungen werden, eine bereits geäusserte Meinung öffentlich zu widerrufen (bzw. sich innerlich mit einer fremden Meinung zu identifizieren: Untastbarkeit der Freiheit, eine Meinung zu haben).

Informationsfreiheit (Art. 16 Abs. 3)
Schutzbereich

Die Informationsfreiheit beinhaltet das Recht, ausgestrahlte Informationen ohne Eingriffe der Behörden frei zu empfangen, Informationen zu verbreiten und sich Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen. Ob eine Quelle als „allgemein zugänglich“ gilt, bestimmt sich aufgrund des geltenden Rechts.
Medienfreiheit (Art. 17)

Schutzbereich

Zu den geschützten Medien gehören die Presse, das Radio, das Fernsehen und andere fernmeldetechnische Mittel. Mit der Medienfreiheit soll garantiert werden, dass Nachrichten ungehindert übermittelt und Meinungen frei ausgetauscht werden können. Nicht erlaubt sind also Verteilungsverbote, Inhaltskontrolle und Genehmigungsvorbehalte.

Redaktionsgeheimnis (Art. 17 Abs. 3)

Das Redaktionsgeheimnis schützt die Journalisten vor staatlichem Zwang, die Identität ihrer Informanten offen zu legen (sei es, dass der Zwang mittelbar durch Androhung einer Bestrafung erfolgt oder unmittelbar durch Zwangsmassnahmen wie Durchsuchungen der Redaktionsräume). Eine Pflicht zur Offenlegung kommt nur unter ausserordentlichen Umständen in Frage.
Abgrenzung zur Wirtschaftfreiheit
Im Rahmen der Medienfreiheit sind nur Medienerzeugnisse mit ideellem Inhalt geschützt; solche zu kommerziellen Zwecken, beispielsweise Prospekte für Waren und Dienstleistungen, Kataloge, Werbeplakate, Preislisten etc. stellen keine Medienerzeugnisse im Sinne von Art. 17 BV dar, geniessen jedoch den Schutz der Wirtschaftsfreiheit.

Versammlungsfreiheit (Art. 22)

Schutzbereich
Die Versammlungsfreiheit schützt das Recht, Versammlungen zu organisieren und an Versammlungen teilzunehmen. Unter Versammlung wird nach herrschender Lehre und nach 
BGer eine kollektive Meinungsäusserung verstanden. 

Ob die Versammlung an einem privaten oder an einem öffentlichen Ort stattfindet, spielt keine Rolle, ebenso wenig, ob die Teilnehmer an einem Ort verbleiben oder nicht. Unter den Schutzbereich fallen indessen nur friedliche Versammlungen. Wer sich versammeln möchte, um zu randalieren, kann sich nicht auf die Versammlungsfreiheit berufen.

Vereinigungsfreiheit (Art. 23)

Schutzbereich

Die Vereinigungsfreiheit garantiert zunächst das Recht, Vereinigungen zu bilden und das Recht auf Beitritt und Zugehörigkeit zu Vereinigungen sowie das Recht, sich an der Tätigkeit von Vereinigungen zu beteiligen. Unter einer Vereinigung versteht man einen dauerhaften privaten Zusammenschluss zur gemeinsamen Verfolgung eines ideellen Zwecks (gewinnstrebige Vereinigungen mit wirtschaftlichem Zweck können sich also nicht darauf, wohl aber auf die Wirtschaftsfreiheit berufen). Die Organisationsform spielt keine Rolle.

Der Staat darf die Gründung solcher Vereinigungen nicht verbieten oder übermässig beschweren. Der Staat darf allerdings Vereinigungen mit widerrechtlichem Zweck verbieten. 
Das Recht auf Zugehörigkeit schützt auch vor mittelbaren Beeinträchtigungen (chilling effects)

Die Vereinigungsfreiheit gewährleistet auch das Recht, aus Vereinigungen wieder auszutreten. Das Verbot der Zwangsmitgliedschaft (negative Vereinigungsfreiheit) gehört nicht zum Kerngehalt. Vereinigungen mit Zwangsmitgliedschaft müssen politisch neutral sein und durch eine gesetzliche Grundlage im formellen Sinn gerechtfertigt sein.

Koalitionsfreiheit (Art. 28)

Schutzbereich

Unter einer Koalition versteht man die Vereinigung von Arbeitsnehmer zu Arbeitsnehmerverbänden (Gewerkschaften) und von Arbeitsgeber zu Arbeitsgeberverbänden. Geschützt ist die Gründung, der Beitritt, die Tarifautonomie (ungehinderter Abschluss von Tarifverträgen ( Gesamtarbeitsvertäge) und das Fernbleiben.
Streik und Aussperrung (Art. 28 Abs. 3)
Erweist sich eine Einigung zwischen den Sozialpartnern auf dem Verhandlungsweg als unmöglich, werden manchmal Kampfmassnahmen eingesetzt: seitens der Arbeitsnehmer der Streik, seitens der Arbeitsgeber die Aussperrung.
Das Streikrecht verbietet es dem Staat, die Teilnahme an einem rechtmässigen Streik als Kündigungsgrund zu schützen. Das Streikrecht gebietet es den Zivilgerichten umgekehrt, einem Betroffenen bei missbräuchlicher Kündigung Schadenersatz zuzusprechen.

Allerdings ist nicht klar ob der Streik als Grundrecht zu werten ist oder nicht. Unter bestimmten Bedingungen ist er jedenfalls zulässig:
1. Streik wurde von einer Gewerkschaft beschlossen

2. Streik betrifft Arbeitsbeziehungen

3. Streikrecht wurde durch den Kollektivvertrag nicht ausgeschlossen

4. Streik ist verhältnismässig
Kunstfreiheit (Art. 21)

Schutzbereich

Geschützt werden das Schaffen, die Präsentation, die Verbreitung und die Existenz des Werkes. 

Unter den persönlichen Schutzbereich fallen sowohl die Künstler als auch alle Vermittler.
Wissenschaftsfreiheit (Art. 20)

Schutzbereich

Geschützt werden die Lehr- und Lernfreiheit und die Forschungsfreiheit. Unter Forschungsfreiheit versteht man die Gewinnung und Weitergabe von Erkenntnissen. Geschützt sind insbesondere die Wahl einer Fragestellung und Methode, Planung und Durchführung der Materialsammlung, Ermittelungen über den Stand der Forschung, Erstellen von wissenschaftlichen Gutachten, Zusammenfassungen, Bewertung und Kritik von Forschungsergebnissen.
Unter den persönlichen Schutzbereich fallen einerseits natürliche Personen (Forscher, Dozenten und Studenten) andererseits auch juristische Personen (Universitäten und Forschungsfinanzierende Institutionen). 
